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Impfung gegen Gürtelrose
Die Impfung gegen Herpes zoster (Gürtelrose) – mit einem seit Mai letzten Jahres in 
Deutschland zur Verfügung stehenden adjuvantierten Totimpfstoff – wird zukünftig für alle 
Personen ab einem Alter von 60 Jahren sowie für Personen mit einer erhöhten 
gesundheitlichen Gefährdung ab einem Alter von 50 Jahren Pflichtleistung aller gesetzlichen 
Krankenkassen. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in Berlin beschlossen, die 
Schutzimpfungs-Richtlinie (SI-RL) an die entsprechende Impfempfehlung der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) anzupassen.

Die Impfempfehlung der STIKO für alle Personen ab 60 Jahren berücksichtigt das mit dem 
Alter zunehmende Risiko für schwere Krankheitsverläufe des Herpes zoster und das 
Auftreten einer postherpetischen Neuralgie (schmerzhafte Nervenreizung). 

Personen, die aufgrund einer Grunderkrankung eine erhöhte gesundheitliche Gefährdung 
haben, sollten sich der Empfehlung entsprechend bereits ab einem Alter von 50 Jahren 
impfen lassen. Zu diesen Grunderkrankungen gehören beispielsweise:

 angeborene bzw. erworbene Immundefizienz bzw. Immunsuppression
 HIV-Infektion
 rheumatoide Arthritis
 systemischer Lupus erythematodes
 chronisch entzündliche Darmerkrankungen
 chronisch obstruktive Lungenerkrankung oder Asthma bronchiale
 chronische Niereninsuffizienz
 Diabetes mellitus

Nach Untersuchungen des Robert Koch-Instituts (RKI) erkranken in Deutschland jährlich 
deutlich mehr als 300.000 Personen an Herpes zoster. Etwa fünf Prozent von ihnen 
entwickeln als Komplikation die postherpetische Neuralgie – das sind Nervenschmerzen, die 
Wochen bis Monate nach Abheilen des Hautausschlages bestehen bleiben können.
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Die Impfserie für den Herpes-Zoster-Totimpfstoff besteht aus zwei Impfstoffdosen, die 
intramuskulär im Abstand von mindestens zwei bis maximal sechs Monaten verabreicht 
werden. Die Wirksamkeit zum Schutz vor Herpes Zoster beträgt laut RKI (Robert Koch 
Institut) ab dem Alter von 50 Jahren 92 Prozent und zum Schutz vor postherpetischer 
Neuralgie 82 Prozent. Der Schutz vor Herpes Zoster nimmt mit zunehmendem Alter leicht 
ab, er beträgt bei den über 70-Jährigen aber noch circa 90 Prozent.

Nebenwirkungen der Impfung wie Schmerzen an der Einstichstelle, Rötung und Schwellung 
treten bei rund 80 Prozent der Geimpften auf. Auch Fieber, Müdigkeit und Muskelschmerzen
sind mögliche Folgen. Die Beschwerden klingen nach wenigen Tagen wieder ab. Schwere 
Nebenwirkungen sind bisher nicht beobachtet worden.

Die Empfehlung, dass sich Personen ab einem Alter von 60 Jahren sowie Personen mit einer 
erhöhten gesundheitlichen Gefährdung infolge einer Grunderkrankung ab einem Alter von 
50 Jahren mit dem Totimpfstoff gegen Gürtelrose impfen lassen sollten, veröffentlichte die 
STIKO im Dezember 2018 im Epidemiologischen Bulletin 50/2018. Die (Standard-)Impfung 
gegen Herpes zoster mit einem attenuierten Lebendimpfstoff wurde durch die STIKO nicht 
empfohlen (Epidemiologisches Bulletin Nr. 34/2017). Begleitend zur Impfempfehlung stellt 
das RKI auf seinen Internetseiten FAQs zur Erkrankung und Impfung sowie Informationen für
die Fachöffentlichkeit zur Verfügung.

Der Beschluss zur Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie wird dem Bundesministerium für 
Gesundheit zur Prüfung vorgelegt und tritt nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger in 
Kraft.

Hintergrund: Leistungsansprüche gesetzlich Krankenversicherter auf Schutzimpfungen

Seit dem 1. April 2007 sind Schutzimpfungen Pflichtleistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV). Zuvor waren sie freiwillige Satzungsleistungen der 
Krankenkassen. Voraussetzung für die Aufnahme einer Schutzimpfung in den 
Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung ist eine Empfehlung der beim Robert 
Koch-Institut (RKI) in Berlin ansässigen Ständigen Impfkommission (STIKO). Auf Basis der 
STIKO-Empfehlungen legt der G-BA Gemeinsame Bundesauschus) die Einzelheiten zur 
Leistungspflicht der GKV in der Schutzimpfungs-Richtlinie (SI-RL) fest. Die Details zu Art und 
Umfang der Leistungen sind in Anlage 1 der Schutzimpfungs-Richtlinie aufgeführt. Nach § 11 
Abs. 2 SI-RL besteht ein genereller Anspruch auf die Nachholung von Impfungen und die 
Vervollständigung des Impfschutzes, bei Jugendlichen spätestens bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr.

Entsprechend § 20i Abs. 1 S. 5 SGB V trifft der G-BA spätestens drei Monate nach 
Veröffentlichung der STIKO-Empfehlung eine Entscheidung. Die Frist von drei Monaten zur 
Umsetzung der STIKO-Empfehlung durch den G-BA beginnt mit Veröffentlichung der 
wissenschaftlichen Begründung im Epidemiologischen Bulletin.

Ihr Praxisteam Dres. Roger und Christina Lux

https://www.g-ba.de/richtlinien/60/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/V/Varizellen/Varizellen.html?nn=2375548
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Herpes_zoster/FAQ-Liste.html?nn=2375548
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2017/Ausgaben/34_17.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2018/Ausgaben/50_18.hmtl
https://www.netdoktor.de/symptome/muskelschmerzen/
https://www.netdoktor.de/symptome/muedigkeit/
https://www.netdoktor.de/symptome/fieber/
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